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216 
~~anzigste Verordnung 

zur Anderung der Verordnung 
über die Bestimmung 

Großer kreisangehöriger Städte 
und Mittlerer kreisangehöriger Städte 

zu örtlichen Trägem der öffentlichen Jugendhilfe 
Vom 26. Oktober 2003 

Auf Grund des § 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - vom 
12. Dezember 1990 (GV. NRW. S. 664), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vorn 29. April 2003 (GV. 
NRW. S. 254), wird verordnet: 

Artikel 1 
In § 1 der Verordnung über' die Bestimmung Großer 

kreisangehöriger Städte und Mittlerer kreisangehöri.ger 
Städte zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
vom 8. November 1991 (GV. NRW. S. 553), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 5. November 2002 (GV. NRW: 
S. 565), wird nach cfem Wort „Plettenberg" das Wort 
,.Porta Westfalica" eingefügt. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Oktober 2003 

Die Ministerin 

237 

für Schule, Jugend und Kinder 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ute Schäfer 

- GV. NRW. 2003 S. 682 

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Wohnung~hauförderungsgesetzes 

(2. AndG-WBFG) 
Vom 4. November 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 
Das Wohnungsbauförderungsgesetz vom 18. Dezember 

1991 (GV: NRW. S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute in Nordrhein­
Westfalen vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Wohnungsbaus" 

durch das Wort „ Wohnungswesens" ersetzt. 

b) Die Wörter „Förderung des Wohnungs- und Klein­
siedlungswesens" werden durch die Wörter 
,,sozialen Wohnraumförderung und anderer Maß­
nahmen auf dem Gebiet des Wohnungswesens" 
ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „im Wohnungsbau 

und zur Wohnungsmodernisierung" durch die 
Wörter „zur sozialen Wohnraumförderung" 
ersetzt. 

b) Absatz 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: 
„a) Landesmittelbehörden die Zuständigkeit für die 

Bewilligung von Darlehen oder Zuschüssen zur 
sozialen Wohnraumförderung und damit zusam­
menhängender Aufgaben." 

3. In§ 3, 

§ 5 Abs. 1 Satz 1, 

§ 11 Abs. 1 Buchstabe a) und Abs. 5, 

§ 12 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 und 
2, 

§ 18 Abs. 1 Buchstabe b) und c) sowie Abs. 2 Satz 1, 

§ 25 

werden jeweils die Wörter „Wohnungs- und Klein­
siedlungswesens" sowie „Wohnungs- und Kleinsied­
lungswesen" durch die Wörter „Wohnungswesens" 
und „Wohnungswesen" ersetzt. 

4. In § 2 Abs. 3, 

§ 3, 

§ 6 Abs. 3, 

§ 7 Abs. 3 Satz 2, 

§ 11 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) und Abs. 2, 

§ 12 Abs. 2 Satz 1, 

§ 14 Abs. 1 Satz 2, 

§ 21 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 6 Satz 1 und Abs. 8, 

§ 27 Abs. 1 Satz 1 

werden jeweils die Wörter „Bauen und Wohnen" 
durch die Wörter „Städtebau und Wohnen, Kultur 
und Sport" ersetzt. 

5. In§ 4 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „den Bewilli­
gungsbescheid" durch die Wörter „die Förderzusage" 
ersetzt; in § 4 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „im 
Bewilligungsbescheid" durch die Wörter „in der För­
derzusage" ersetzt. 

6. In§ 6 Abs. 4 Satz 2 und§ 8 Abs. 6 wird jeweils das 
Zitat ,,§ 42 Sparkassengesetz" durch das Zitat ,,§ 44 
des Sparkassengesetzes" ersetzt. 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
,,(1) Der Ausschuss für Wohnungsbauförderung 
besteht aus . 
a) der Ministerin oder dem Minister für Städtebau 

und Wohnen, Kultur und Sport oder der Vertre­
tung im Amt als Vorsitzender oder Vorsitzen-
dem, · 

b) je einer Vertreterin oder einem Vertreter 
aa) des Finanzministeriums, 
bb) des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 
cc) des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie, 
c) neun Mitgliedern des Landtags, 
d) zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Woh­

nungswirtschaft, 
e) je einer Vertreterin oder einem Vertreter 

aa) der kreisfreien Städte, 
bb) der Kreise, 
cc) der kreisangehörigen Städte, 
dd) der übrigen kreisangehörigen Gemeinden, 

f) einer Vertreterin oder einem Vertreter der Mie-
terseite." 

b) Absatz 2 wird ~e folgt gefasst: 

,,(2) Die Vorsitzende oder ·der Vorsitzende kann sich 
durch eine Bedienstete oder einen Bediensteten des 
Ministeriums vertreten lassen." 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Buchstabe a) wird der Satzteil „wobei 

auch Darlehen für Zwecke der Wohnungseigen­
tumssicherungshilfe sowie Darlehen und Zu­
schüsse zur Mietpreisbegrenzung im Wohnungs­
bau, zur Förderung des Ankaufs von Wohnungen 
und zur Förderung der Modernisierung gewährt 
werden dürfen," gestrichen. 

b) In Absatz 3 Buchstabe c) werden nach den Wör­
tern „vom 26. Juli 1957" die Wörter „in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 1992" 
eingefügt und der Zusatz „(BGBl. I S. 745)" durch 
den Zusatz „(BGBL 1 S. 1782)" ersetzt. 

http://www.landesrecht.makrolog.de 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 51 vom 26. November.2003 683 

9. § 12 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur 
und Sport kann der Wohnungsbauförderungsanstalt 
durch Rechtsverordnung die Auszahlung der Zu­
schüsse zur Städtebauförderung übertragen." 

10. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 Satz 1 werden 

die Wörter „des Bewilligungsbescheides" durch 
die Wörter „der Förderzusage" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „des für sie zu­
ständigen Regierungspräsidenten" durch die Wörter 

· ,,der für sie zuständigen Bezirksregierung" ersetzt. 
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „des Regie­

rungspräsidenten" durch die Wörter „der Bezirks­
regierung" ersetzt. 

d) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: 
,,(5) Entsprechendes gilt für die voi: dem 31. De­
zember 2002 in Form des Bewilligungsbescheides 
erteilten Bewilligungen." 

11. § 17 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Nach den Wörtern „des Wohnungsbaus" werden 

die Wörter „ und der sozialen Wohnraumförde­
rung" eingefügt; die Wörter„des sozialen Woh­
nungsbaus" werden durch die Wörter „der sozia­
len Wohnraumförderung" ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 
,,Eine Verwendung zur Finanzierung von Maßnah­
men des sozialen Wohnungsbaus, die bis zum 31. 
Dezember 2002 bewilligt worden sind, ist zulässig." 

12. In§ 21 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Zinsen die 
Zinseinnahmen" durch die Wörter „Zinsaufwendun­
gen die Zinserträge" ersetzt. · 

Artikel 2 
Das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur 

und Sport wird ermächtigt, das Wohnungsbauförde­
rungsgesetz unter Berücksichtigung der seit dem 18. De­
zember 199t erfolgten und der sich aus diesem Gesetz 
ergebenden Anderungen bekannt zu machen. 

Artikel 3 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 

in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 11 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. November 2003 

(L. S.) 

311 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
Peer Steinbrück 

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport 

Dr. Michael V e s p e r 

- GV. NRW. 2003 S. 682 

Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die ma~_chinelle 

Führung des Grundbuchs (Fünfte Anderungs-VO 
zur Grundbuch-Automations-VO) 

Vom 3. November 2003 

Auf Grund des§ 126 Abs. 1 Satz 1 und des§ 141 Abs. 2 
Satz 4 Halbsatz 1 der Grundbuchordnung (GBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994. (BGBl. I 
S. 1114), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Anderung 
der Insolvenzordnung und anderer Gesetze vom 26. Okto­
ber 2001 (BGBl. I S. 2710, 2715), sowie des§ 67 Sätze 2 

und 3, § 81 Abs. 2 und des § 93 der Verordnung zur Durch­
führun~ der Grundbuchordnung (Grundbuchverfügung -
GBV) m der Fassung der Belcanntmachung vom 24. 
Januar 1995 (BGB!. I S. 114), zuletzt geändert durch die 
Verordnung über die Eintragung des Bodenschutzlastver­
merks vom 18. März 1999 (BGBL I S. 497), in Verbindung 
mit §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ermächtigung des 
Justizministeriums zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach§ 126 Abs. 1 und§ 141 Abs. 2 GBO sowie§ 93 GBV 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 485) wird verordnet: 

Artikel I 
Die Anlage zu der Verordnung über die maschinelle 

Führung des Grundbuchs (Grundbuch-Automations-VO) 
vom 20. Ju~i 2002 (GV. NRW. S. i81), zuletzt geändert 
durch die Vierte Verordnung zur Anderung der Verord­
nung über die maschinelle Führung des Grundbuchs vom 
27. Mai 2003 (GV. NRW. S. 305), wird wie folgt neu 
gefasst: 

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf 
Düsseldorf seit 1. Januar 2002 
Moers ab 1. Oktober 2002 
Viersen ab 24. Oktober 2002 
:N"euss ab 28. Januar 2003 
Solingen ab 20. März 2003 
Mülheim an der Ruhr ab 22. April 2003 
Wuppertal ab 16. Juli 2003 
Krefeld ab 15. Oktober 2003 

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm 
Soest seit 15. Januar 2002 
Bielefeld seit 1. März 2002 
Essen ab 1. August 2002 
Hagen ab 15. Oktober 2002 
Beckum ab 11. November 2002 
Arnsberg ab 17. Dezember 2002 
Münster ab 20. Januar 2003 
Gladbeck ab 10. März 2003 
Ahlen ab 26. Mai 2003 
Hattingen ab 13. Juni 2003 
Dülmen ab 26.Juni2003 
Warburg ab 7. Juli 2003 
Herford ab 22. September 2003 
Dortmund ab 8. Dezember 2003 
Siegen ab 23. Februar 2004 

Oberlandesgerichtsbezirk Köln 
Wipperfürth seit 1. November 2091 
Düren seit 1. März 2002 
Jülich ab 18. November 2002 
Waldbröl ab 17. Dezember 2002 
Köln ab 1. Februar 2003 
Leverkusen ab 17. April 2003 
Königswinter ab 2. Juni 2003 
Brühl ab 25. Juni 2003 
Aachen 
Bergisch-Gladbach 

ab 22. Dezember 2003 
ab 8. März 2004." 

Artikel II 
In-Kraft-Treten 

,,Anlage 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 3. November 2003 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang Gerhards 

- GV: NRW. 2003 S. 683 
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311 

Zweite Verordnung zur 
Änderung der Familiensachenkonzentration 
(2. Änderungs-VO zur Konzentrations-VO -

Familiensachen) 
Vom 4. November 2003 

Auf Grund des § 23c des Gerichtsverfassungsgesetzes 
in Verbindung mit§ 1 der Verordnung über die Ermäch­
tigung des Justizministers zum Erlass von Rechtsverord­
nungen nach § 23c des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 
26. Oktober 1976 (GV. NRW S. 368) wird verordnet: 

Artikel 1 

Einrichtung eines Familiengerichts 
Die Familiensachen aus dem Amtsgerichtsbezirk Len­

nestadt werden vom Amtsgericht Olpe auf das Amtsge­
richt Lennestadt übertragen. 

Artikel 2 

Änderung der Konzentrationsverordnung 
§ 1 der Verordnung über die Zuweisung von Familien­

sachen vom 8. Jul}.i 1998 (GV. NRW S. 431), geändert 
durch Verordnung vom 9. Februar 2000 (GV. NRW. 
S. 136), wird wie folgt geändert: 

. Buchstabe d) wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Übergangsvorschrift 
Für die bis zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser 

Verordnung anhängig gewordenen Familiensachen ver­
bleibt es bei der bisherigen Zuständigkeit. 

Artikel 4 

In-Kraft-Treten 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. November 2003 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang Gerhards 

- GV. NRW. 2003 S. 684 

51 
Ausführungsverordnung 

zur Verordnung über die Zuständigkeit und das 
Verfahren bei der Unabkömmlichstellung 

(AVUkVO NRW) 
Vom 4. November 2003 

§ 1 
(1) Vorschlagsberechtigt nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Ver­

ordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren bei 
der Unabkömmlichstellung vom 24. Juli 1962 (BGBl. I 
S. 524), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2002 
(BGB!. I S. 1130), sind · 

1. die Präsidentin/der Präsident des Landtages, die Prä­
sidentin/der Präsident des Landesrechnungshofes 
und die Landesbeauftragte/der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und Informationsfreiheit bei 
Wehrpflichtigen ihrer Behörden, 

2. die Ministerpräsidentin/der Ministerpräsident und 
die Landesministerien bei Wehrpflichtigen ihrer 
Behörden sowie der ihrer Dienstaufsicht unterste­
henden Gerichte, 

3. die Präsidentin/der Präsident des Oberveiwaltungs­
gerichtes, die Präsidentinnen/Präsidenten der Ober­
landesgerichte, die Präsidentin/der Präsident des 
Landessozialgerichtes, die Präsidentinnen/Präsiden-

ten der Landesarbeitsgerichte und die Präsidentin­
nen/Präsidenten der Finanzgerichte bei Wehrpflich­
tigen ihrer und der ihrer Dienstaufsicht unterstehen­
den Gerichte, 

4. die Generalstaatsanwältinnen/Generalstaatsanwälte 
und die Präsidentin/der Präsident des Landesjustiz­
vollzugsamts bei Wehrpflichtigen ihrer Behörden und 
der ihnen nachgeordneten Organe der Rechtspflege, 

5. die Landesoberbehörden bei Wehrpflichtigen ihrer 
sowie der ihnen nachgeordneten Behörden und Ein­
richtungen(§§ 14, 14a des Landesorganisationsgeset­
zes) des Landes, 

6. die Einrichtungen des Landes(§§ 14, 14a des Landes­
organisationsgesetzes), die unmittelbar einer obers­
ten Landesbehörde n_achgeordnet sind, bei Wehr­
pflichtigen ihrer Einrichtungen, 

7. die Bezirksregierungen bei Wehrpflichtigen ihrer 
Behörden, der ihnen nachgeordneten Behörden und 
Einrichtungen (§§ 14, 14a des Landesorganisations­
gesetzes) des Landes und bei wehrpflichtigen Lehr­
kräften im Dienste des Landes, 

8. die Landesmittelbehörden bei Wehrpflichtigen ihrer 
sowie der ihnen nachgeordneten Benörden und Ein­
richtungen(§§ 14, 14a des Landesorganisationsgeset­
zes) des Landes, soweit sie nicht unter Nummer 7 fal­
len, 

9. die Hochschulen bei Wehrpflichtigen ihrer Dienst­
stellen, soweit es sich um Dienstkräfte im öffentli­
chen Dienst des Landes handelt, 

10. bei Wehrpflichtigen der Zweckverbände die Auf­
sichtsbehörde, 

11. bei Wehrpflichtigen, die im öffentlichen Dienst einer 
Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes stehen, die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen/ Hauptverwaltungs­
beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände, 
denen die Wehrpflichtigen angehören, 

12. bei Wehrpflichtigen, die im öffentlichen Dienst einer 
anderen der Aufsicht einer Landesbehörde unterste­
henden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts stehen, die Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
denen die Wehrpflichtigen angehören·. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind vorschlagsberechtigt 

1. für den Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts, die 
Präsidenten der Oberlandesgerichte, den Präsidenten 
des Landessozialgerichts, die Präsidenten der Lan­
desarbeitsgerichte, die Präsidenten der Finanzge­
richte, die Generalstaatsanwälte und den Präsiden­
ten des Landesjustizvollzugsamts die Dienstauf­
sichtsbehörde, 

2. für die Leiter der den Landesministerien nachgeord­
neten Behörden und Einrichtungen(§§ 14, 14a des 
Landesorganisationsgesetzes) des Landes die Dienst­
aufsichtsbehörde; für die Rektoren, Präsidenten und 
Kanzler der Hochschulen die oder der Dienstvorge­
setzte, 

3. für die Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinden 
und Gemeindeverbände die Aufsichtsbehörde, 

4. für die Mitglieder des Vorstandes oder eines sonstigen 
die Verwaltungsgeschäfte führenden Organs im öffent­
lichen Dienst einer der Aufsicht einer Landesbehörde 
unterstehenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts die Aufsichtsbehörde. 

§2 
Vorschlagsberechtigt nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 7 

bis 10 der Verordnung über die Zuständigkeit und das 
Verfahren bei der Unabkömmlichstellung sind 

1. bei Wehrpflichtigen, die im Zivilschutz tätig sind und 
nicht unter§ 1 Abs. 5 Nr. 5 der Verordnung über die 
Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unabkömm­
lichstellung fallen oder die einer nach dem Gesetz 
über den Feuerschutz und die Hilfeleistung mitwir­
kenden Hilfso:q{anisation angehören, die Hauptver­
waltungsbeamtmnen/Hauptverwaltungsbearnten der 
kreisfreien Städte und Kreise; 
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2. bei wehrpflichtigen Angehörigen freier Berufe mit 
. Aufgaben von besonderer öffentlicher Bedeutung die 

Hauptverwaltungsbeamtinnen/ Hauptverwaltungsbe­
amten der kreisfreien Städte und Kreise; 

3. bei Wehrpflichtigen in Betrieben, die der Aufsicht der 
Bergbehörden unters~ehen, die Bergämter; 

4. bei Wehrpflichtigen, die in der Seefischerei tätig sind, 
. die Hauptverwaltungsbeamtinnen / Hauptverwal­

tungsbeamten der kreisfreien Städte und Kreise; 
5. bei Wehrpflichtigen, die bei den nicht bundeseigenen 

Eisenbahnen, in der Hafenschifffahrt, bei Binnenhä­
fen, auf Flugplätzen oder den unmittelbar hierzu 
gehorenden Umschlagsbetrieben tätig sind, die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen/ Hauptverwaltungsbe­
amten der kreisfreien Städte und Kreise; 

6. bei Wehrpflichtigen, die im gew~rbsmäßigen Güter­
kraft- oder Straßenpersonenverkehr einschließlich der 
Straßenbahn- und Obusuniernehmen tätig sind, die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen/ Hauptverwaltungsbe­
amten der kreisfreien Städte und Kreise; 

7. bei Wehrpflichtigen, die in gewerblichen Betrieben der 
Ernährungswirtschaft tätig sind, die Hauptverwal­
tungsbeamtinnen / Hauptverwaltungsbeamten der 
kreisfreien Städte und Kreise. 

§ 3 

Vorschlagsberechtigt nach § 1 Abs. 1 Nr. 14 der Verord­
nung über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der 
Unabkömmlichstellung sind 
1. bei Rechtsanwälten die Rechtsanwaltskammern für 

ihren Geschäftsbereich; 

2. bei Notaren die Präsidentinnen/Präsidenten der 
Landgerichte; · 

3. bei Lehrern an Ersatzschulen und bei den nicht unter 
§ 1 fallenden Lehrern an höheren Fachschulen für 
Sozialarbeit die Schulaufsichtsbehörde; 

4. bei den im öffentliche11. Auftrag tätigen Wehrpflichti­
gen der Technischen Uberwachungsvereine e. V die 
Bezirksregierungen; 

5. bei den nicht unter§ 1 fallenden Wehrpflichtigen in 
· Betrieben und Unternehmen der öffentlichen EnP-rgie­

und Wasserversorgung mit einem Versorgungsgebiet, 
das über die Grenzen eines Regierungsbezirks hinaus­
geht, die Bezirksregierungen; 

6. bei den nicht unter§ 1 fallenden Wehrpflichtigen in 
den im öffentlichen Auftrag tätigen Hygieneinstituten 
die Hauptverwaltungsbeamtinnen/ Hauptverwal­
tungsbeamten der kreisfreien Städte und Kreise; 

7. bei Wehrpflichtigen der Krankenkassen, soweit diese 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, die 
Krankenkassen; 

8. im Übrigen die Hauptverwaltungsbeamtinnen/Haupt­
verwaltungsbeamten der kreisfreien Städte und 
Kreise. 

§4 

Für gutachtliche Stellungnahmen nach § 2 Abs. 3 der 
Verordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren bei 
der Unabkömmlichstellung sind zuständig bei Wehr­
pflichtigen, die tätig sind.für den Bau, die Unterhaltung 
oder die Instandsetzung 
1. von Anlagen und Einrichtungen der nichtbundeseige­

nen Eisenbahnen und nichtbundeseigenen Wasserstra­
ßen die Bezirksregierungen, 

2. von Anlagen und Einrichtungen der Flugplätze in den 
Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln die Bezirks­
regierung Düsseldorf sowie der Flugplätze in den 
Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold und Münster 
die Bezirksregierung Münster, 

3. von Straßen der Landesbetrieb Straßenbau NRW. 

§5 
Die Beisitzerin/der Beisitzer· für den Ausschuss nach 

§ 5 der Verordnung über die Zuständigkeit und das Ver-

fahren bei der Unabkömmlichstellung bei der Wehrbe­
reichsverwaltung wird vom Innenministerium, die Bei$it­
zerinnen/Beisitzer für Ausschüsse bei den Kreiswehrer­
satzämtern werden von den Bezirksregierungen benannt. 

§6 

(1) Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2008 
außer Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die 
Ausführungsverordnung zur Verordnung über die Zu­
ständigkeit und das Verfahren . bei der Unabkömmlich­
stellung (AV.UkVO.) vom 22. Januar 1963 (GV. NRW. 
S. 107), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. No­
vember 1975 (GV NRW S. 662), außer Kraft. 

(3) Die Verordnung wird nach Anhörung des Aus­
schusses für Innere Verwaltung und Verwaltungsstruk-
turreform erlassen · 

a) von der Landesregierung aufgrund des ~ 1 Abs. 1 und 
des § 5 Abs. 2 der Verordnung über die Zuständigkeit 
und das Verfahren bei der Unabkömmlichstellung, 

b) vom Ministerium für Verkehr, Energie und Landespla­
nung aufgrund des § 2 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b), § 2 
Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe d), § 2 Abs. 3 Nr. 2 Buchsta­
be f} bb} und§ 2 Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung über die 
Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unabkömm­
lichstellung. 

Düsseldorf, den 4. November 2003 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Peer S teinbrück 

Der Innenminister 
Dr. Fritz Behrens 

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

7111 

Dr. Axel Horstmann 

- GV. NRW 2003 S. 684 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Verhütung von Schäden 

durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung) 

Vom 12. November 2003 

Aufgrund des § 26 Abs. 1 des Ordnungsbehördengeset­
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 
1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. Juli 2003 (GV NRW. S. 410), wird verordnet: 

§ 1 

Kampfmittel im Sinne ·dieser Verordnung sind gewahr­
samslos gewordene Gegenstände militärischer Herkunft 
und Teile solcher Gegenstände, die 
1. Explosivstoffe enthalten oder aus Explosivstoffen 

bestehen (z. B. Patronen, Granaten, Bomben, Zünder, 
Minen, Spreng-, Treib- und Zündmittel; dazu gehören 
auch Raketen für militärische Anwendung einschließ­
lich der Treibsätze), 

2. Kampfstoffe, Nebelstoffe, Brandkampfstoffe . und 
Reizstoffe enthalten. 

§2 

Wer Kampfmittel entdeckt oder in Besitz hat, ist ver­
pflichtet, dies unverzüglich der nächsten örtlichen Ord­
nungsbehörde oder Polizeidienststelle anzuzeigen. 
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§ 3 

Suchen, Sammeln, Bearbeiten und sonstiges Behandeln 
von Kampfmitteln sowie deren Besitz ist nur den Stellen 
gestattet, die durch die Bezirksregierung mit der Beseiti­
gung der Kampfmittel beauftragt sind. 

§4 
Das Betreten von Flächen, auf denen Kampfmittel ent­

deckt worden sind, ist nur den Angehörigen der für die 
Gefahrenabwehr zuständigen Behörden sowie den Ange­
hörigen der Stellen gestattet, die durch die Bezirksregie­
rung mit der Beseitigung der Kampfmittel beauftragt sind. 

§5 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 2 die Entdeckung oder den Besitz von 
Kampfmitteln nicht oder n_icht unverzüglich anzeigt, 

2. entgegen§ 3 Kampfmittel sucht, sammelt, bearbeitet 
oder sonst behandelt, ohne durch die Bezirksregierung 
mit deren Beseitigung beauftragt zu sein, 

3: entgegen § 4 Flächen betritt, auf denen Kampfmittel 
entdeckt worden sind. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu tausend Euro geahndet werden. Zuständige 
Behörde für die Ahndung ist gemäß§ 31 Abs. 2 des Ord­
nungsbehördengesetzes die örtliche Ordnungsbehörde. 

(3) Gegenstände, die durch eine Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 gewonnen oder erlangt sind, können ein­
gezogen werden. 

§6 
(1) Die Verordnung ist auf die Bundeswehr, die Statio­

nierungsstreitkräfte, den Bundesgrenzschutz, den Zoll­
grenzdienst und die Polizei nicht anzuwenden. 

(2) Das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 
vom 20. April 1961 (BGBl. I S. 444), das Waffengesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(BGBl. I S. 432), und das Sprengstoffgesetz vom 13. Sep­
tember 1976 (BGBl. I S. 2737) in der jeweils geltenden 
Fassung bleiben unberührt. 

§7 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-

dung in Kraft. _ 
(2) Sie tritt 10 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer 

Kraft. 

Düsseldorf, den 12. November 2003 

Der Innenminister 

74 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Dr. Fritz B eh r e n s 

- GV. NRW 2003 S. 685 

Änderung der Satzung 
des Altlastensanierungs- und 

Altlastenaufbereitungsverbandes 
Nordrhein-Westfalen 
Vom 10. November 2003 

Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 Satz 2, 8 und 12 Abs. 2 Nr. 1 
des Gesetzes über die Gründung des Verbandes zur Sanie­
rung und Aufbereitung von Altlasten (Altlastensanie­
rungs- und Altlastenaufbereitungsverbandsgesetz Nord­
rhein-Westfalen - AAVG) vom 26. November 2002 (GV. 
NRW. S. 571), hat q._ie Delegiertenversammlung am 10. 
November 2003 die Anderung von § 1 Abs. 2 der Satzung 
vom 1. April 2003 (GV. NRW. S. 218, ber. S. 231) beschlos­
sen, die hiermit gemäß § 8 Abs. 4 AAVG bekannt gemacht 
wird: 
§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Aufnahmeanträge nach § 6 Abs. 3 AAVG sind 
schriftlich beim Vorstand des Verbandes zu stellen. 

Durch die Aufnahme werden natürliche Personen ver­
pflichtet, einen in ihrem E_rmessen liegenden Betrag, 
mindestens jedoch 2.500,-- € jährlich an den Verband zu 
entrichten. Körperschaften des öffentlichen Rechts oder 
sonstige juristische Personen, die nicht Mitglieder einer 
Vereinigung nach § 6 Abs. 1 AAVG werden können, zah­
len einen in ihrem Ermessen liegenden Betrag, mindes­
tens jedoch 10.000,--€ jährlich an den Verband. Aufnah­
meanträge von juristischen Personen, die Mitglied einer 
Vereinigung von juristischen Personen nach§ 6 Abs. 1 
AAVG waren oder werden können, kann der Vorstand 
nach vorheriger Anhörung der Vereinigung nach § 6 
Abs. 1 AAVG ohne Angabe von Gründen ablehnen. Mit 
der Aufnahme als förderndes Mitglied ist ein Stimmrecht 
nicht verbunden." 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der Be­
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau­
cherschutz des Landes Nordrhein:.westfalen vom 18. 
~ovember 2003 gemäß § 8 Abs. 2 AAVG genehmigte 
Anderung der Satzung wird hiermit gemäß § 8 Abs. 4 
AAVG bekannt gemacht. § 1 Abs. 2 der Satzung des Alt­
lastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 1. April 2003 
(GV. NRW S. 218, ber. S. 231) wird hiermit aufgehoben. 

Hattingen, den 11. November 2003 

Kmoch 
Geschäftsführer 

Genehmigung 
Die vorstehende Änderung der Satzung des Altlasten­

sanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes Nord­
rhein-Westfalen wird hiermit gemäß § 8 Abs. 2 AAVG 
genehmigt. 

Düsseldorf, den 18. November 2003 

Das Ministerium 

77 

für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Düwel 

- GV. NRW 2003 S. 686 

Bekanntmachung 
der Verwaltungsvereinbarung 

über die Bildung einer Flussgebietsgemeinschaft 
Weser (FGG Weser) -

in der Flussgebietseinheit Weser 
Vom 15. Oktober 2003 

Die Länder Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
haben am 7./22. Juli 2003 die Verwaltungsvereinbarung 
über die Bildung einer Flussgebietsgemeinschaft Weser 
zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG - Wasserrah­
menrichtlinie (WRRL) - in der Flussgebietseinheit Weser 
abgeschlossen. 

Die Verwaltungsvereinbarung wird nachfolgend be­
kannt gemacht. 

Ministerium. 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

In Vertretung 
Christiane Friedrich 
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Anlage 1 
zur Bekanntmachung vom 15. Oktober 2003 

Verwaltungsvereinbarung 
über die Bildung einer Flussgebiets­

gemeinschaft Weser (FGG Weser) 
in der Flussgebietseinheit Weser 

Präambel 
Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla­

ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (WRRL, Amtsblatt der Europäischen Ge­
meinschaften L 327/1 vom 22. Dezember 2000) fordert von 
den MitgHedsstaaten eine flussgebietsbezogene Bewirt­
schaftung der Gewässer. Als Instrumente der Bewirt­
schaftung verlangt die Richtlinie, dass für die festgelegten 
Flussgebietseinheiten Bewirtschaftungspläne und ·Maß­
nahmenprogramme aufgestellt und koordiniert werden. 

Ausgehend von diesen Vorgaben verpflichtet § 1 b 
Abs. 2 WHG die Länder, zur Erreichung der in diesem 
Gesetz festgelegten Bewirtschaftungsziele die Koordinie­
rung der Bewirtschaftung zu regeln. 

Um der gesetzlichen Koordinierungsverpflichtung 
sachgerecht nachkommen zu können, müssen nicht nur 
zahlreiche fachliche und datenmäßige Vorgaben sowie 
Berichtsvorgaben, sondern auch Frist- und Verfahrensas­
pekte abgestimmt werden. 

Zur Durchführung von wasserwirtschaftlichen Aufga­
ben an der Weser besteht seit 1964 die „Arbeitsgemein­
schaft zur Reinhaltung der Weser" (ARGE Weser), ein­
schließlich der beim Niedersächsischen Landesamt für 
Ökologie eingerichteten Wassergütestelle Weser. Durch 
die enge, länderübergreifende Zusammenarbeit und die 
dadurch erreichten deutlichen Verbesserungen der 
Gewässergüte hat sich die ARGE Weser als Koordinie­
rungsorgan an der Weser bewährt. Zur Erfüllung der 
gesetzlichen Koordinierungsverpflichtung nach § 1 b 
Abs. 2 WHG soll daher die bestehende ARGE Weser mit 
ihren bisherigen Aufgaben in die Flussgebietsgemein­
schaft Weser überführt werden. 

Die Länder der FGG Weser schließen hierzu unter 
Berücksichtigung dieser Vorgaben nachstehende Verein­
barung: 

§ 1 
Flussgebietsgemeinschaft Weser 

(1) Zur Koordinierung der Bewirtschaftung der Weser 
nach den Anforderungen der WRRL bzw. der hierzu 
erlassenen nationalen Bestimmungen bilden die in der 
Flussgebietseinheit Weser gelegenen Länder, die Freie 
Hansestadt Bremen, der Freistaat Bayern, das Land Hes­
sen, das Land Nordrhein-Westfalen, das Land Nieder­
sachsen, das Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat 
Thüringen (im Folgenden „Länder" genannt) die Fluss­
gebietsgemeinschaft Weser. 

(2) Über die Aufgaben nach Absatz 1 hinaus arbeiten 
die Länder zur Durchführung sonstiger wasserwirt­
schaftlicher Aufgaben an der Weser im Sinne eines integ­
rierten Flussgebietsmanagements, u.a. im Bereich des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes, zusammen. 

(3) Die Entscheidungs-, Koordinierungs- und Abstim­
mungsaufgaben beziehen sich auf die Flussgebietseinheit 
Weser einschließlich der von den Ländern nach Maßgabe 
nach § lb Abs. 3 WHG zugeordneten Einzugsgebiete, 
Küstengewässer und Grundwässer. 

§2 
Grundsätze 

Die Länder beachten im Rahmen der Koordinierung 
und Abstimmung folgende Grundsätze: 
1. Durch die Koordinierung und Abstimmung der ein­

zelnen Aufgaben soll sichergestellt werden, dass in 
der Flussgebietseinheit Weser eine geeignete Bewirt­
schaftungs- und Maßnahmenplanung stattfindet, um 
die in den wasserrechtlichen Vorschriften festgeleg­
ten Bewirtschaftungsziele (Hinweis: z.Z. §§ 25a bis 
25d, 32c und 33a WHG) zu erreichen. 

2. Die Länder stellen sicher, dass die für die Koordinie­
rung erforderlichen landesspezifischen Daten, Unter­
lagen und Auswertungen auf ihre Kosten rechtzeitig 
bereit gestellt werden. 

3. Die Länder gewähren sich für die nach dieser Verein­
barung entstehenden Kosten gegenseitig alle zulässi­
gen Ermäßigungen, die ihnen ihre Vorschriften 
ermöglichen. 

§3 
Organisation 

(1) Die FGG Weser besteht laus den Organen Weser­
Ministerkonferenz, Weserrat und Koordinierungsgruppe 
Weser. 

(2) Die Organe der FGG Weser fassen ihre Beschlüsse 
einstimmig. Jedes Land hat eine Stimme. Stimmenthal­
tung steht der Einstimmigkeit nicht entgegen. Über 
Angelegenheiten der Geschäftsordnung kann mit·der 
Mehrheit der Stimmen beschlossen werden. 

(3) Die FGG Weser gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(4) Für die Erledigung der laufenden Geschäfte wird 

eine Geschäftsstelle eingerichtet. 
(5) Die FGG Weser kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

Arbeitsgruppen bilden. -

§4 
Vorsitz 

Der Vorsitz in der FGG Weser sowie der Weser-Minister­
konferenz und des Weserrates liegt jeweils für drei Jahre 
bei einem Land, soweit die Weser-Ministerkonferenz 
nichts anderes bestimmt. Zur Anpassung des Vorsitz-Tur­
nus an die Fristen der WRRL wird der erste Vorsitz durch 
das Land Hessen bis zum 31. Dezember 2006 wahrgenom­
men. Soweit nichts anderes beschlossen wird, wechselt der 
Vorsitz in fortlaufender alphabetischer Reihenfolge. Der 
Freista~t Bayern und das Land Sachsen-Anhalt können 
auf die Übernahme des Vorsitzes verzichten. 

§ 5 
Weser-Ministerkonferenz 

(1) Die Weser-Ministerkonferenz setzt sich aus den für 
die Wasserwirtschaft zuständigen Ministerinnen / Minis­
tern oder Senatorinnen/ Senatoren der Länder bzw. den 
von diesen benannten Vertreterinnen / Vertretern zusam­
men. 

(2) Die Weser-Ministerkonferenz beschließt insbeson­
dere über: 
- die grundsätzlichen wasserwirtschaftlichen Zielset­

zungen und das Vorgehen zur Umsetzung der WRRL in 
der Flussgebietseinheit Weser, 

- Bewirtschaf tungspläne und Maßn,ahmenprogramme 
für die FGG Weser sowie die nach WRRL erforderli­
chen Berichte nach Artikel 15 WRRL, 

- über die Lösung von Konflikten, über die der Weserrat 
keine Entscheidung treffen konnte, 

- die Geschäftsordnung. 
(3) Die Weser-Ministerkonferenz wird auf Antrag eines 

Vertragspartners einberufen. 

§ 6 
Weserrat 

(1) Der Weserrat setzt sich aus den für die Wasserwirt­
schaft zuständigen Fachabteilungsleiterinnen/ Fachab­
teilungsleitern der Ministerien und Senatsverwaltungen 
der Vertragspartner bzw. den von diesen benannten Ver­
treterinnen/Vertretern zusammen. 

(2) Der Weserrat beschließt insbesondere: 
- allgemeine Vorgaben zur Umsetzung der WRRL in der 

Flussgebietseinheit Weser, 
- c;iie Koordinierung der Information und Anhörung der 

Öffentlichkeit nach Artikel 14 WRRL, 
- die Vorlage der nach WRRL erforderlichen Berichte 

nach Artikel 15 WRRL sowie der Bewirtschaftungs­
pläne einschl. der Maßnahmenprogramme an die Mi­
nisterkonferenz zur endgültigen Beschlussfassung, 
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- den Zeitplan zur Umsetzung der WRRL und die 
Arbeitspläne der Geschäftsstelle und übt damit die 
Kontrollfunktion über die Geschäftsstelle aus, 

- Abstimmungen zur administrativen Umsetzung der 
WRRL innerhalb der beteiligten Länder, 

- den Haushaltsplanentwurf einschl. Stellenplan der Ge­
schäftsstelle sowie die personelle Besetzung der Ge­
schäftsstelle, 

- die Einrichtung und Besetzung von Arbeitsgruppen 
und die ihnen zugewiesenen Aufgaben, 

- sonstige wasserwirtschaftlichen Planungen für die 
Weser nach § 1 Abs. 2, 

- die Programme über den quantitativen und qualitati­
ven Messdienst an der Weser, soweit nicht durch die 
Bewirtschaftungsplanung umfasst, 

- über die Lösung von Konflikten, über die die Koordinie­
rungsgruppe Weser keine Entscheidung treffen konnte. 

§7 
Koordinierungsräume 

(1) Die Flussgebietseinheit Weser wird in die drei 
Koordinierungsräume Fulda, Werra und Weser eingeteilt. 

Anlage 1 Die Koordinierungsräume sind in Anlage 1 in Karten­
form dargestellt. Für die Koordinierungsräume wird je 
ein federführendes Land wie folgt festgelegt: (Tabelle 

Anlage z siehe Anlage 2) 

Das federführende Land benennt für den Koordinie­
rungsraum eine zuständige Behörde, der die geschäfts­
mäßige Koordination dieses Abstimmungsprozesses 
obliegt. 

(2) Innerhalb der Koordinierungsräume werden die 
erforderlichen Daten erhoben und aggregiert sowie die 
Aufstellung der Programme, Pläne und Karten zur 
Umsetzung der WRRL vorbereitet. Die von den Ländern 
benannten zuständigen Stellen setzen sich dazu unter 
Beachtung der methodischen Vorgaben der FGG Weser 
unmittelbar ins Benehmen. 

§8 
Koordinierungsgruppe Weser 

(1) Die Koordinierungsgruppe setzt sich aus je einem 
Vertreter der Länder der FGG zusammen. Den Vorsitz 
der Koordinierungsgruppe ül?ernimmt der Leiter der 
Geschäftsstelle der FGG Weser. 

(2) Aufgaben der Koordinierungsgruppe bei der Um­
setzung der WRRL sind u.a.: 
- Abstimmung methodischer Vorgaben zur Erreichung 

eines kohärenten Bewirtschaftungsplanes für die 
Flussgebietseinheit Weser unter Berücksichtigung 
nationaler und europaweiter Vorgaben, 

- fachliche Abstimmung und Homogenisierung der Geo­
bzw. Fachdaten der Koordinierungsräume zu einer ein­
heitlichen Darstellung über die Flussgebietseinheit 
Weser, 

- Koordinierung der fachlichen Umsetzung der WRRL 
auf der Grundlage des Weserplanes und weiterer Vor­
gaben durch den Weserrat. 
(3) Die Koordinierungsgruppe kann Experten der 

Länder zu den Koordinierungsgruppensitzungen bera­
tend hinzuziehen. 

§9 
Geschäftsstelle 

(1) Zur Erledigung der mit der Koordinierung und 
Abstimmung verbundenen Aufgaben richten die Länder 
eine Geschäftsstelle Weser ein, g.erzeitiger Sitz im Nie­
dersächsischen Landesamt für Okologie in Hildesheim. 
Das bestehende Personal der Wassergütestelle Weser der 
ARGE Weser und die vorhandenen Sachmittel werden in 
die Geschäftsstelle überführt. Dienstherr ist das Land 
Niedersachsen. 

(2) Die Geschäftsstelle ist insbesondere für folgende 
Aufgaben zuständig: 
- die Zusammenstellung der Entwürfe des Bewirtschaf­

tungsplanes bzw. der Maßnahmenprogramme sowie 
der sonstigen erforderlichen Berichte nach Artikel 15 
WRRL für die Flussgebietseinheit Weser auf der 

Grundlage der Ergebnisse der Koordinierungsräume 
sowie die Aufstellung darüber hinaus notwendiger 
wasserwirtschaftlicher Planungen, 

- das Aufstellen von Zeit- und Arbeitsplänen und der 
Erlös- und Kostenplanung zum Haushaltsplanentwurf, 
Controlling der Aufgabenumsetzung und Wahrneh­
mung der Berichtspflichten der Koordinierungsgruppe 
gegenüber dem Weserrat, 

- geschäftsmäßige Unterstützung aller Organe und 
Arbeitsgruppen der FGG Weser und Erarbeiten von 
Vorgaben, Sachständen, Stellungnahmen auf Anforde­
rung der Organe, 

- Leitung der Koordinierungsgruppe Weser und Erarbei­
tung von Entwürfen zur Abstimmung methodischer 
Vorgaben, · 

- das Erarbeiten von Grundlagen für sonstige wasser­
wirtschaftliche Planungen nach§ 1 Abs. 2, 

- das Erarbeiten von Programmen für den quantitativen 
und qualitativen Messdienst der Flussgebietseinheit 
Weser einschließlich ihrer Quellflüsse, soweit nicht 
durch die Bewirtschaftungsplanung umfasst, 

- Tätigkeiten im Rahmen der Information der Öffent­
lichkeit, 

- das Archivieren und Auswerten aller Daten und Unter­
suchungen zur Flussgebietseinheit Weser in dem für 
die Koordinierung und Zusammenfassung erforderli­
chen Umfang. 
(3) Die Vertragspartner unterstützen die Geschäfts­

stelle bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

§ 10 
Unterrichtung 

über wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
und Entscheidungen 

Im Rahmen der FGG Weser unterrichten die für die 
Wasserwirtschaft und das Wasserrecht zuständigen 
obersten Landesbehörden der Länder die FGG Weser 
rechtzeitig über wasserwirtschaftlich bedeutsame, den 
Gütezustand der Weser beeinflussende Maßnahmen und 
wasserrechtlichen Entscheidungen, insbesondere zur 
Reinhaltung der Weser. 

§ 11 
Finanzierung 

(1) Die Einrichtungskosten sowie die laufenden Perso­
nal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle tragen die 
Freie Hansestadt Bremen, das Land Hessen, das Land 
Nordrhein-Westfalen, das Land Niedersachsen und der 
Freistaat Thüringen zu je einem Fünftel. Aufgrund des 
sehr geringen Flächenanteils an der Flussgebietseinheit 
Weser am Außenrand des Einzugsgebietes ohne Einfluss 
auf den ökologischen Zustand der Weser werden der 
Freistaat Bayern und das Land Sachsen-Anhalt von einer 
anteiligen Finanzierung freigestellt. 

(2) Der Kostennachweis (KL~) wird derzeit beim Nie­
dersächsischen Landesamt für Okologie geführt. Für die 
Haushalts- und WJ.rtschaftführung und die Rechnungs­
prüfung finden die entsprechenden Vorschriften für die 
niedersächsische Landesverwaltung Anwendung. Rech­
nungsprüfungsberichte sind den Mitgliedern der FGG 
zuzuleiten. 

§ 12 
Überführung 

Mit In-Kraft-Treten dieser Vereinbarung wird die Ver­
waltungsvereinbarung zwischen der Freien Hansestadt 
Bremen, dem Land Hessen, dem Land Niedersachsen, dem 
Land Nordrhein-Westfalen und dem Land Thüringen über 
die Bildung der „Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der 
Weser" (ARGE Weser) vom 10. Juli 1992 aufgehoben. 

§ 13 
Geltungsdauer, Kündigung 

(1) Diese Vereinbarung gilt für unbestimmte Zeit. 
(2) Die Vereinbarung kann von jedem Land durch 

schriftliche Erklärung zum Ende des Kalenderjahres mit 
einer Frist von 5 Jahren gekündigt werden. Die Kündi­
gung ist erstmals zulässig zum 31. Dezember 2009. 
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-(3) Bei Kündigung dieser Vereinbarung durch einen 
Vertragspartner bleibt die Vereinbarung mit den übrigen 
Vertragspartnern bestehen. Den Finanzierungsanteil aes 
durch die Kündigung ausscheidenden Vertragspartners 
übernehmen die verbleibenden Vertragspartner entspre­
chend dem Schlüssel nach § 11. 

(4) Für den Fall der Auflösung der Flussgebietsge­
meinschaft Weser wird eine Aufteilung des unliündbaren 
Personals der Geschäftsstelle auf die Länder angestrebt. 
Die Länder werden sich in diesem Falle rechtzeitig um 
die Beschaffung der ha1:1shaltsrechtlichen Voraussetzun­
gen zur anteilmäßigen Übernahme des Personals bemü­
hen. 

(5) Die gemeinsam beschafften Sachen verbleiben dem 
Land Niedersachsen, das den anderen Ländern den Rest­
wert anteilig erstattet. 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

Diese Vereinbarung tritt mit der letzten Unterzeich­
nung in Kraft. 

Bad Karlshafen, den 7. Juli 2003 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Der Senator 

für Bau und Umwelt 
In Vertretung 

Hugo Wohllel:ien 

Für das Land Hessen 
Der Minister 

für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Wilhelm Dietzel 

Für das Land Niedersachsen 
Für den Niedersächsischen Ministerpräsidenten 

Niedersächsisches Umweltministerium 
Hans-Heinrich Sander 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

In Vertretung 
Christiane Fri~drich 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Die Minis~rin 

für Landwirtschaft und Umwelt 
Petra Wernicke 

Für den Freistaat Thüringen 
Der Minister 

für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
In Vertretung 

Walther Brückner 

München, den 22. Juli 2003 

Für den Freistaat Bayern 
· Bayerisches- Staatsministerium 

für Landesentwicklung und Umweltfragen 
Dr. Werner Schnappauf 
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Anlage 2 zur Bekanntmachung vom 15. Oktober 2003 

. . 

Koordinierurigsraum · Beschreibung federführendes Bundesland 

Fulda 
Werra 

Weser 

Fulda ( einschl. Diemel) Hessen 
Werra Thüringen 

Weser von Hann. Münden bis zur 
, Niedersachsen 

Nordsee einschl. Jade 
1 

Koordinierungsräume der Flussgebietseinheit Weser 
· (mit Sitzen der Koordinationsstellen) 

Koordinierungsraum Weser_ 
(Bezirksregierung Hannover) 

Gesamtkoordinierung Weser 
(Geschäftsstelle Weser, HildesheimJ 

Koordinierungsraum Werra 
(Staatliches Umweltamt Suhl) 

· Koordinierungsraum Fulda 
(Staatliches Umweltamt Kassel) 

Bayern 

- GV. NRW. 2003 S. 686 
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7831 
.. Siebte Verordnung 

zur Anderung der Durchführungsverordnung 
zum Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz 

Vom 22. September 2003 

Auf Grund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier­
seuchengesetz (AGTierSG-NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. November 1984 (GV. NRW. 
S. 754, ber. 1985 S. 325), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Dezember 1999 (GV: NRW. S. 660), wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Durchführungsverordnung zum Ausführungsge­
setz zum Tierseuchengesetz (DVO-AGTierSG-NW) vom 
3. Juli 1986 (GV. NRW. S. 545), zuletzt geändert durch 
Artikel 101 des EuroAnpG NRW vom'25. September 2001 
(GV: NRW S. 708), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 
Erhebung von Beiträgen 

(1) Beiträge (§ 9 Abs. 2 AGTierSG-NW) werden von 
Besitzern von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, 
Ziegen, Geflügel und Bienen erhoben. 

(2) Für die Höhe des Jahresbeitrages ist der am 
1. Januar des Beitragsjahres (Stichtag) vorhandene Tier­
bestand maßgebend (Absatz 3 und 4). Ist eine Nachmel­
dung gern. Absatz 6 erforderlich, gilt der Tierbestand am 
15. Februar des Beitragsjahres. 

(3) Besitzer von Pferden, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Geflügel und Bienen sind verpflichtet, Veränderungen im 
Tierbestand am 1. Januar gegenüber dem letzten Stichtag 
bis zum 31. Januar schriftlich der Tierseuchenkasse zu 
melden. Darüber hinaus sind Besitzer von Schweinen in 
jedem Fall zur Tierzahlmeldung verpflichtet, auch wenn 
keine Veränderung im Tierbestand eingetreten ist. Die 
Anzahl der im Bestand vorhandenen Schweine ist 
getrennt nach Zuchtschweinen einschließlich Saugfer­
keln, sowie Mastschweinen zu melden. 

( 4) Die Bestandszahlen der Rinder haltenden Betriebe 
am 1. Januar (Stichtag) übernimmt die Tierseuchenkasse 
aus der HIT-Datenbank. Eine Meldung der Rinder an die 
Tierseuchenkasse zum Stichtag 1. Januar ist nicht erfor­
derlich. 

(5) Die in Absatz 3 und 4 genannten Tiere sind auch zu 
melden, wenn sie am 1. Januar erstmalig gehalten wer­
den. Wird die Tierhaltung aufgegeben, ist dies ebenfalls 
schriftlich zu melden. Erfolgt keine Meldung, wird die 
Zahl der Tiere am letzten Stichtag für die Beitragsfest­
setzung zugrunde gelegt. 

(6) Darüber hinaus sind Tierbesitzer, die am i5. Feb­
ruar des Beitragsjahres mehr als 99 Schweine, 49 Rinder, 
49 Pferde, 49 Schafe oder Ziegen halten, bei Geflügel 
mehr als 999 Tiere, bei Bienen mehr als 10 Völker, ver­
pflichtet, ihren Tierbestand auch zum 15. Februar des 
Beitragsjahres der Tierseuchenkasse zu melden, wenn 
sich bei einer dieser Tierarten der Tierbestand durch 
Zugänge aus anderen Betrieben seit dem 1. Januar des 
Beitragsjahres um mehr als 10 v.H. erhöht hat oder dieser 
Tierbestand neu gegründet wurde. Die erforderliche 
Nachmeldung hat bis zum 28. Februar des Beitragsjah­
res - auch für Rinder - schriftlich zu erfolgen. Nach dem 
15. -Februar des Beitragsjahres neu gegründete Tierbe­
stände sind immer unverzüglich der Tierseuchenkasse 
schriftlich zu melden. Eine Beitragspflicht besteht für sie 
nicht. 

(7) Die Tierbesitzer haben die schriftlichen Meldungen 
nach den Absätzen 3, 5 und 6 an das Landesamt für 
Ernährungswirtschaft und Jagd NRW, - Tierseuchen-
kasse -, zu richten." · 

2. § 3 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,Die Rücklagen sollen bei folgenden Tierarten höchs­
tens betragen: 

je Pferd 
je Rind 
je Schwein 

10,00 € 
7,00 € 
5,00 € 

je Schaf 
je Ziege 
Geflügel, je Tier 
Bienen, je Volk 

5,00 € 
5,00 € 
0,10 € 
2,50 €." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 22. September 2003 

Die Minist~rin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2003 S. 691 

7831 
Verordnung 

über die Beiträge an die Tierseuchenkasse 
für das Jahr 2004 

(TSK-BeitragsVO 2004) 
Vom 1. Oktober 2003 

Auf Grund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier­
seuchengesetz (AGTierSG-NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. November 1984 (GV. NRW. 
S. 754, ber. 1985 S. 325), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 660), wird verordnet: 

§ 1 

Beiträge 
(1) Für Tiere in Nordrhein-Westfalen werden die von 

den Tierbesitzern für das Jahr 2004 zu erhebenden Bei­
träge wie folgt festgesetzt: 

1. Pferde 

Beiträge in Beständen mit 
1 bis 2 Tieren, je Bestand 
3 und mehr Tieren, je Tier 

2. Rinder 

Beiträge in Beständen mit 
1 und mehr Tieren, je Tier 

3. Schweine 
Beiträge in Beständen mit 
1 bis 8 Tieren, je Bestand 
9 und mehr Tieren, je Tier 

4. Schafe 
Beiträge in Beständen mit 
1 bis 5 Tieren, je Bestand 
6 und mehr Tieren, je Tier 

5. Ziegen 
Beiträge in Beständen mit 
1 bis 5 Tieren, je Bestand 
6 und mehr Tieren, je Tier 

6. Geflügel 
a) Hühner 

Beiträge für Hühner 
je angefangene hundert Tiere 

b) Gänse, Enten, Truthühner 
Beiträge für Gänse, Enten, Truthühner 
je Tier 

= 5,00 € 
= 2,00 € 

= 5,00 € 

= 5,00 € 
= 0,60 € 

:: 5,00 € 
= 1,00 € 

= 5,00 € 
= 1,00 € 

= 0,75 € 

= 0,03 € 
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7. Bienen 
Beiträge in Beständen mit 
1 bis 3 Völkern, je Bestand 
4 und mehr Völkern, je Volk 

= 5,00 € 
= 1,50 €. 

(2) Bestand im Sinne dieser Verordnung sind alle Tiere 
einer Art, die in räumlichem Zusammenhang gehalten 
oder gemeinsam ver- und entsorgt werden. 

§2 

Beitragsbonus 
(1) Die Beiträge sind innerhalb eines Monats nach 

Zugang des Bescheides zu zahlen. Maschinell erstellte 
Rechnungen gelten als Bescheide. 

(2) Beiträge unter 5,00 € werde~ nicht erhoben. 
(3) Bei Schweinen wird für alle Bestände mit mehr als 

10 Schweinen ein Bonus von 20 v.H. auf den Gesamtbei­
trag für Schweine gewährt, wenn der Tierbesitzer sich 
verpflichtet, eine oder mehrere der folgenden Bedingun­
gen im Beitragsjahr zu erfüllen: 
a) Geschlossene Systeme 

Alle Schweine werden in einem geschlossenen System 
gehalten, wobei keine Schweine von außerhalb in den 
Betrieb verbracht werden, aus~enommen Zucht­
schweine, die ausschließlich und direkt aus anerkann­
ten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden oder von 
Betrieben, die mit den anerkannten Zuchtunterneh­
men oder Zuchtverbänden in Fragen der Hygiene ver­
gleichbar sind, bezogen werden. 

b) Zuchtbetriebe 
Der Bezug von Zuchtschweinen erfolgt ausschließlich 
und direkt von anerkannten Zuchtunternehmen oder 
Zuchtverbänden oder von Betrieben, die mit den aner­
kannten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden in 
Fragen der Hygiene vergleichbar sind. 

c) Mastbetriebe 
Der Bezug aller im Beitragsjahr eingestallten Nutz­
schweine erfolgt ausschließlich und direkt aus insge­
samt höchstens drei Schweinebeständen (auch Sys­
temferkel- und spezialisierte Ferkelaufzuchtbetriebe). 
Die ein~estallten Nutzschweine dürfen, insbesondere 
auch beim Transport, keinen Kontakt mit Schweinen 
anderer Bestände gehabt haben. 

d) Kombinierte Zucht- und Mastbetriebe 
Für den Zuchtbestand wird die Bedingung nach Buch­
stabe b) und für den Mastbestand nach Buchstabe c) 
erfüllt. 
Die VeI"l)flichtungserklärung muss bis zum 31. Januar 
2004 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein. Ver­
spätet abgegebene Verpflichtungen bleiben unberück­
sichtigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung der Ver­
pflichtung durch die Vorlage von Dokumenten nach­
zuweisen;· hinsichtlich der Verpflichtung nach Buch­
stabe c), oeim Transport keinen Kontakt mit Schwei­
nen aus anderen Beständen zuzulassen, genügt als 
Nachweis die Vorlage einer entsprechenden schriftli­
chen Vereinbarung mit dem Transporteur. 

Die Vergleichbarkeit in Fragen der Hygiene nach den 
Buchstaben a) und b) wird von dem Untersuchungs­
zentrum der Landwirtschaftskammer Westfalen­
Lippe oder dem Tiergesundheitsamt der Landwirt­
schaftskammer Rheinland auf Antrag festgestellt. 
Anträge auf Vergleichbarkeit für das Beitragsjahr 
2004 sind bis zum 1. Dezember 2003 bei diesen Stellen 
einzureichen. 

( 4) Bei Rindern wird für Bestände mit mehr als 1 Rind 
ein Bonus von 1,50 € je Tier auf den Gesamtbeitrag für 
Rinder gewährt, wenn der Tierbesitzer sich verpflichtet, 
eine oder mehrere der folgenden Bedingungen im Bei­
tragsjahr zu erfüllen: · 

a) Zuchtbetriebe 
Bis zum 31. Januar 2004 wird beim zuständigen Vete­
rinäramt eine Erklärung entsprechend Anlage 1 der 
Leitlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für den 
Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit 
dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal Disease 
und für die Sanierung infizierter Rinderbestände 
(BVD-Leitlinien) vom 14". Januar 1999 (MBL NRW. 
S. 209) abgegeben und 
- die in den BVD-Leitlinien vorgesehenen Impfungen 

werden tatsächlich durchführt und 
- den weiteren Verpflichtungen aus den BVD-Leitli­

nien während des gesamten Beitragsjahres wird 
nachgekommen. 

b) Mastbetriebe 
In den Mastbestand werden im Beitragsjahr aus­
schließlich Tiere eingestallt, die von einer Bescheini­
gung über die BVD-Freiheit oder BVD-Unverdächtig­
keit gemäß Anlage 2 der Leitlinien des BML für den 
Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit 
dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal Disease 
und für die Sanierung infizierter Rinderbestände 
(BAnz. vom 20. Januar 1998, S. 1474) begleitet sind. 

c) Kombinierte Zucht- und Mastbetriebe 
Für den Zuchtbestand wird die Bedingung nach Buch­
stabe a) und für den Mastbestand nach Buchstabe b) 
erfüllt. Für den Mastbestand gilt die Bedingung nach 
Buchstabe b) auch als erfüllt, wenn Nutzrinder aus 
dem eigenen Zuchtbestand eingestallt und für diesen 
die Bedingungen nach Buchstabe a) erfüllt werden. 
Die Verpflichtungserklärung muss bis zum 31. Januar 
2004 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein. Ver­
spätet abgegebene Verpflichtungen bleiben unberück­
sichtigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung der Ver­
pflichtung durch die Vorlage von Dokumenten nach­
zuweisen. 

(5) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr, 2004. 

§ 3· 

In-Kraft-Treten, 
Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die TSK-BeitragsVO 2003 vom 26. 
November 2002 (GV. NRW. S. 649), geändert durch Ver­
ordnung vom 8. Mai 2003 (GV. NRW. S. 249), außer Kraft; 
diese Verordnung ist weiter für Beitragsforderungen aus 
dem Jahr 2003 anzuwenden. 

Düsseldorf, den 1. Oktober 2003 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Bärbel Höhn 

- GV. NRW. 2003 S. 691 
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2120 
2121 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Ermächtigung zum Erlass 

von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
für die Berufe des Gesundheitswesens 

un<!. der Familienpflege 
und zur Anderung der Verordnung 
zur Regelung der Zuständigkeiten 

nach Rechtsvorschriften 
für nichtärztliche und nichttierärztliche 

Heilberufe 
Vom 18. November 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Ermächtigung zum Erlass 

von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
für die Berufe des Gesundheitswesens 

un4. der Familienpflege 
und zur Anderung der Verordnung 
zur Regelung der Zuständigkeiten 

nach Rechtsvorschriften 

2120 

für nichtärztliche und nichttierärztliche 
Heilberufe 

Artikel 1 
Der einzige Paragraph des Gesetzes über die Ermäch­

tigung zum Erlass von Ausbildungs- und Prüfungsord­
nungen für Berufe des Gesundheitswesens und der Fami­
lienpflege vom 6. OktQber 1987 (GV NRW. S. 342), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW. 

3. In Absatz 4 werden nach den Wörtern „mit Aus­
nahme der Ausbildungs- t,1.nd Prüfun$sordnungen 
für" die Wörter „Krankenpflegehelfermnen/Kran­
kenpflegehelfer," eingefügt. 

2121 
Artikel 2 

In § 1 Abs. 1 Nr. 7 der Verordnung zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach Rechtsvorschriften für nichtärztli­
che und nichttierärztliche Heilberufe vom 31. Januar 
1995 (GV. NRW S. 87), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 1. Juli 2003 (GV. NRW. S. 371), werden die 
Wörter „4. Juni 1985 (BGBL I S. 893)" durch die Wörter 
,,16. Juli 2003 (BGBL I S. 1442) ersetzt. 

Artikel 3 
Die durch Artikel 2 geänderte Verordnung kann auf­

grund der jeweils einschlägigen Ermächtigungsgrundla­
gen durch eine Verordnung geändert werden. 

Artikel 4 
Die Landesregierung überprüft unter Mitwirkung der 

kommunalen Spitzenverbände die Wirkungen dieses 
Gesetzes und berichtet bis spätestens 31. Dezember 2008 
dem Landtag über das Ergebnis. 

Artikel 5 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 18. November 2003 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

S. 641), wird wie folgt geändert: {L. S.) 
Der Ministerpräsident 
Peer Steinbrück 

1. Im Absatz 1 werden in Satz 1 die Wörter „Der ... 
Minister" durch die Wörter „Das ... Ministerium" 
ersetzt, nach dem Wort „Gesundheitsaufseher(innen)" 
die Wörter „Krankenpflegehelferinnen/Krankenpfle­
gehelfer," und in Satz 2 nach den Wörtern „das 
Nähere über" die Wörter „die Ausbildungen oder" 
eingefügt sowie in Satz 3 die Wörter „Lehranstalten 
und" durch das Wort „Ausbildungsstätten" und die 
Wörter „ein Berufspraktikum" aurch die Wörter 
,,praktische Ausbildung" ersetzt. 

2. In Absatz 2 werden 
2.1 in Nummer·l das Wort „körperlichen" durch das 

Wort „gesundheitlichen" ersetzt und nach den 
Wörtern „ beruflichen Ausbildungsstand," die 
Wörter ,,Krankenpflegehelferin/Krankenpflege­
helfer die Vollendung des 17. Lebensjahres und 
den Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige 
Schulbildung oder eine abgeschlossene Berufs­
ausbildung," eingefügt, 

2.2 in Nummer 2 nach den Wörtern „und Ausgestal­
tung'' die Wörter „der Ausbildung oder" einge­
fügt und die Wörter „der praktischen Unterwei­
sung" durch die Wörter „des praktischen Unter­
~ichts sowie der praktischen Ausbildung" ersetzt, 

2.3 in Nummer 6 das Semikolon durch einen Punkt 
ersetzt und folgende Sätze angefügt: 

2.4 

2.5 

,,Die Finanzierung bedarfsgerechter Ausbil­
dungsplätze in der Krankenpflegehilfe an staat­
lich anerkannten Ausbildungsstätten, die mit 
dem Krankenhaus verbunden sind, erfolgt nach 
§ 2 Nr. la Buchstabe g) KHG mit dem Ziel der 
leistungsfähigen und wirtschaftlichen Durchfüh­
rung der Ausbildungen. Prüfungsgebühren dür­
fen nicht erhoben werden." 
nach Nummer 6 folgende neue Nummer 7 einge­
fügt: 
,, 7. die Verfoleung und Ahndung von Ordnungs­
widrigkeiten; 
die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und der 
Punkt durch ein Semikolon ersetzt. 

Der Finanzminister 
Jochen Dieckmann 

Der Innenminister 
Dr. Fritz Behrens 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie 
Birgit Fischer 

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit 

Harald Scharta u 

Die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Bärbel Höhn 
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